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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Die Zahl der Einbürgerungen nahm 1998 um 11.5 Prozent auf 21'705 zu. An der Rangliste
der Herkunftsländer der Eingebürgerten änderte sich im Vergleich zum Vorjahr nichts.
An der Spitze mit 5'722 Personen stand weiterhin Italien, gefolgt vom ehemaligen
Jugoslawien (3'296), Türkei (2'093) und Frankreich (1'761). 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1998
HANS HIRTER

Die Sozialdemokratin Hubmann (ZH) nahm mit der Ende 1998 erfolgten Einreichung
einer von 120 Abgeordneten aus allen Bundesratsparteien unterzeichneten Motion im
Nationalrat einen neuen Anlauf für die Erleichterung der Einbürgerungsprozedur. In
der Schweiz aufgewachsene Ausländer und Ausländerinnen sollen gemäss diesem
Vorschlag auf ein blosses Gesuch hin eingebürgert werden. Für die anderen soll die
verlangte Wohnsitzdauer von heute zwölf Jahren halbiert werden; die lokal
unterschiedlichen Gebühren sollen zudem auf tiefem Niveau harmonisiert werden. Der
Bundesrat kündigte in seiner Antwort im Frühjahr an, dass er in der kommenden
Legislaturperiode eine neue Vorlage für die Erleichterung der Einbürgerung von in der
Schweiz aufgewachsenen Ausländern präsentieren werde. 2

MOTION
DATUM: 04.03.1999
HANS HIRTER

Die Zahl der Einbürgerungen blieb mit 21'698 stabil. Wie üblich stammte die Mehrheit
der Neubürger und -bürgerinnen aus europäischen Staaten (rund 16'000, davon die
Hälfte aus EU- oder EFTA-Staaten). Das grösste Kontingent stellte wie in den
vergangenen Jahren Italien (5'510), gefolgt von ex-Jugoslawien (2'365) und der Türkei
(2'260). 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER

Die Staatspolitischen Kommissionen des Parlaments nahmen einen neuen Anlauf, die
2004 in der Volksabstimmung knapp gescheiterte erleichterte Einbürgerung von
Ausländern der dritten Generation zu ermöglichen. Beide unterstützten eine
parlamentarische Initiative Marra (sp, VD), welche zwar keinen Automatismus, aber eine
Einbürgerung auf eigenes Verlangen oder Antrag der Eltern einführen will. Die SPK des
Nationalrats arbeitete einen Entwurf für eine entsprechende Gesetzesrevision aus und
gab diesen im November in die Vernehmlassung. Der Bundesrat befasste sich auch mit
dem Thema und gab gegen Jahresende eine umfassendere Reform der
Einbürgerungsbestimmungen in die Vernehmlassung. Er schlug darin insbesondere vor,
die für die ordentliche Einbürgerung geforderte minimale Dauer des Aufenthalts in der
Schweiz von zwölf auf acht Jahre zu verkürzen; als Ergänzung dazu sollen auch die von
den Kantonen und Gemeinden verlangten Fristen für die Ortsansässigkeit aneinander
angeglichen und verkürzt werden. Im Gegensatz zu heute sollen aber nur noch
Personen mit einer Niederlassungsbewilligung eingebürgert werden dürfen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.01.2009
HANS HIRTER

Mit der Revision des Bürgerrechtsgesetzes wurde eine parlamentarische Initiative der
SVP-Fraktion hinfällig und im Nationalrat abgeschrieben. Die Initiative hätte gefordert,
dass nur Personen mit einer Niederlassungsbewilligung einen Einbürgerungsantrag
stellen können. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2013
NADJA ACKERMANN

Unzufrieden mit dem Gang der Bürgerrechtsrevision diskutierte die SP über die
Möglichkeit, eine Volksinitiative für die erleichterte Einbürgerung zu lancieren. Ein
Begehren unter dem Titel „Für ein zeitgemässes Bürgerrecht“ würde die automatische
Einbürgerung von Kindern, die bis zum 18. Lebensjahr mindestens fünf Jahre in der
Schweiz gelebt haben, staatenlos sind oder aus einer dritten Generation stammen,
vorsehen. Zudem sollten künftig nicht mehr die Gemeinden und Kantone, sondern der
Bund für die Einbürgerung zuständig sein. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.05.2013
NADJA ACKERMANN
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Auch im Kanton Basel-Land wurde die Einbürgerung verschärft. Der Landrat hiess mit
69 zu 1 Stimmen eine Bestimmung gut, wonach gegen den Einbürgerungswilligen keine
Herabsetzung oder Einstellung der Sozialhilfe wegen schuldhafter Verletzung von
Pflichten verfügt worden sein darf. Das eindeutige Abstimmungsergebnis spiegelte
jedoch nicht die Stimmung im Parlament wider. Der SVP ging die Verschärfung zu wenig
weit und sie gedachte mit einer Volksinitiative, die Sozialhilfeabhängigkeit als
Ausschlusskriterium durchzusetzen. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.10.2013
NADJA ACKERMANN

Im Kanton Bern hiess die Stimmbevölkerung im November mit überraschenden 55,8%
Ja-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 50% eine Verfassungsinitiative „Keine
Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern“ der Jungen SVP gut.
Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne Aufenthaltsbewilligung sollten
künftig nicht mehr eingebürgert werden. Ob die Initiative wirklich die postulierte
Verschärfung bringt, war bereits im Abstimmungskampf umstritten. Da nur die SVP die
Vorlage unterstützte und alle anderen Parteien sich in einem Gegenkomitee
zusammenschlossen, war die Annahme der Initiative überraschend. Bei der Umsetzung
der Initiative wird zu prüfen sein, inwiefern die Forderung mit dem
verfassungsrechtlich verankerten Diskriminierungsverbot zu vereinbaren ist. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.2013
NADJA ACKERMANN

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Marra (sp, VD) hatten die
eidgenössischen Räte im Herbst 2016 einerseits eine Änderung des
Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet und andererseits einen Bundesbeschluss erlassen,
der die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der dritten
Generation in der Bundesverfassung verankert. Im Hinblick auf das auf den 12. Februar
2017 angesetzte obligatorische Referendum über die Verfassungsänderung gewann das
Thema im zu Ende gehenden Jahr 2016 auch in der öffentlichen Debatte langsam an
Präsenz. Mit Ausnahme der „Weltwoche“, die schon Anfang November das erste Mal
zum verbalen Zweihänder griff und die Linke bezichtigte, „sich von den vielen
Eingebürgerten viele linke Stimmen“ zu erhoffen, sowie die „Umwälzung der politischen
Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der Schweiz“ befürchtete, liess
das Nein-Lager lange Zeit nichts von sich verlauten. Die erste SVP-Exponentin, die sich
in dieser Sache zu Wort meldete, war Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU); als
gebürtige Slowakin, die sich nach ihrer Heirat selbst erleichtert hatte einbürgern lassen,
sprach sie sich im „Blick“ allerdings für die erleichterte Einbürgerung der dritten
Generation aus. So war es denn auch das Befürworter-Komitee – eine breite Allianz aus
Vertreterinnen und Vertretern aller grossen Parteien ausser der SVP –, das unterstützt
von den Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss (sp, GE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp,
GR) sowie Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (fdp, VS) am 22. November 2016
medienwirksam den Abstimmungskampf eröffnete. Kurz darauf wurde aber bekannt,
dass dem Pro-Komitee die finanziellen Mittel fehlten, um eine sichtbare
Inseratekampagne zu führen, da sich die Wirtschaftsverbände in dieser Frage nicht
engagierten. Neben der grossen Kontroverse um die Unternehmenssteuerreform III
fristete die Debatte um die erleichterte Einbürgerung somit ein Mauerblümchendasein.

Das laue Lüftchen gegen die Vorlage – hauptsächlich Argumente bezüglich
föderalistischer Bedenken oder mangelnden Handlungsbedarfs – wich Anfang 2017
jedoch schlagartig einem Wirbelsturm, der sich – für eine von SVP-Exponenten geführte
Kampagne nicht ganz untypisch – einmal mehr um ein Burka-Plakat drehte. „Die kennen
wir doch!“, übertitelte der „Blick“ einen Artikel, in dem er aufzeigte, dass das gleiche
Sujet bereits bei den Kampagnen für das Minarettverbot und die
Masseneinwanderungsinitiative sowie bei der Unterschriftensammlung für das nationale
Verhüllungsverbot zum Einsatz gekommen war. Damit war die öffentliche Debatte
definitiv lanciert, wenn auch vielmehr jene über die Angemessenheit der Plakate als
jene über das inhaltliche Für und Wider der erleichterten Einbürgerung. Mit dem Motiv
hätten die Gegner das Thema völlig verfehlt, da es sich bei den betreffenden
Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation hauptsächlich um italienische,
spanische, portugiesische und türkische Staatsangehörige handle, empörte sich die
Unterstützerseite. Während Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Gegenseite
fehlende Argumente unterstellte, verkündete Initiantin Ada Marra im Radio gar, dem-
oder derjenigen 2000 Franken zu bezahlen, der oder die ihr eine Burka tragende
Ausländerin der dritten Generation zeige. Im Internet sorgten die Plakate mit dem
„Burka-Schreckgespenst aus der Mottenkiste“ (BZ) derweil auch für Belustigung, indem
das Sujet in völlig andere Kontexte gesetzt, ad absurdum geführt und durch den Kakao
gezogen wurde. Selbst aus den Reihen der SVP ertönten kritische Stimmen zum

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2017
KARIN FRICK
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umstrittenen Plakat. Während SVP-Nationalrat Maximilian Reimann (svp, AG) das Sujet
als „nicht optimal“ bezeichnete, war es für Alex Kuprecht (svp, SZ) als Befürworter der
Vorlage schlicht „einige Niveaus zu tief“. Die Mitglieder des Pro-Komitees legten
daraufhin etwas Geld für eine eigene, kleine Plakatkampagne an einigen grossen
Bahnhöfen der Deutschschweiz zusammen. Nachdem die grosse Welle der Empörung
abgeebbt war, plätscherte der Abstimmungskampf wieder gemächlich vor sich hin.

Mit näher rückendem Abstimmungstermin richtete sich die Aufmerksamkeit nochmals
auf einen ganz anderen Aspekt der Abstimmung: das Ständemehr. Was das Volksmehr
betrifft, zeigten die letzten Umfragen eine eher klare Tendenz zu einem Ja, doch das
Ständemehr war bereits früheren Bestrebungen zur erleichterten Einbürgerung zum
Verhängnis geworden (insb. bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994). Experten
gingen davon aus, dass die Westschweizer Kantone und Zürich der Vorlage bei einem
Volksmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit zustimmen würden, während die meisten
Zentral- und Ostschweizer Kantone – traditionell skeptisch in Ausländerfragen – eher
zur Ablehnung der Vorlage neigen sollten. Den entscheidenden Ausschlag erwarteten
sie von den als „Swing States“ bezeichneten Kantonen Basel-Landschaft, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zug. Dies sind zugleich jene Kantone, die die
Einbürgerung der dritten Ausländergeneration im Jahr 2004 mit weniger als 60% Nein-
Stimmen abgelehnt hatten. Angesichts der aktuellen, weniger radikalen Reform, die im
Gegensatz zu jener von 2004 insbesondere keinen Automatismus vorsieht, ist es
durchaus denkbar, dass einige der „Swing States“ nun ins andere Lager wechseln. 9

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 10

Äussere Sicherheit

Im Jahr 2016 rückten Dschihad-Reisende wiederholt in den Fokus der Medien. Laut
dem NDB kehrte im Jahr 2016 eine Person nach ihrer Ausreise in ein dschihadistisches
Kampfgebiet in die Schweiz zurück. Dazu kommen mindestens drei Personen, welche
kurz vor bzw. nach ihrer Abreise nach Syrien zum Islamischen Staat (IS) angehalten
wurden. Zudem wurden 2016 laut Medienberichten strafrechtliche Verfahren gegen vier
zurückgekehrte Dschihad-Reisende aufgenommen. Im Fall einer Person wurde das
erste rechtskräftige Urteil wegen einer Dschihad-Reise gesprochen. Zu Beginn des
Jahres 2016 hallte in den Medien überdies die Heimkehr zweier Winterthurer
Jugendlicher aus dem syrischen Kampfgebiet nach. 
Dschihad-Rückkehrende und die Gefahren, die von ihnen ausgehen können, wurden
auch im Lagebericht des NDB und im Bericht zur Sicherheitspolitik des Bundesrats
thematisiert. Insbesondere der Lagebericht des NDB stiess auf grosses mediales
Interesse. In der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des NDB-Berichts
prognostizierte Markus Seiler, Direktor des NDB, dass bei den Ausreisen Richtung
dschihadistisches Kampfgebiet ein Plafond erreicht worden sein könnte, während
Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen eine der relevantesten Bedrohungen für
die Sicherheit der Schweiz darstellten. Letztere könnten laut dem NDB an der Planung
und Durchführung von Attentaten in der Schweiz oder im Ausland beteiligt sein oder
mit ihren Erlebnisberichten neue Mitglieder für den IS rekrutieren. 

Angesichts dieser Geschehnisse waren auch die gesetzlichen Grundlagen zum Umgang
mit potenziellen, ausgereisten oder zurückgekehrten Dschihad-Reisenden Gegenstand
der öffentlichen Debatte. Diskutiert wurden drei Hauptaspekte: die Prävention von
Ausreisen beziehungsweise Einreisen, die strafrechtliche Verurteilung von Ausgereisten
und die Wiedereingliederung von Zurückgekehrten in die Gesellschaft. 
Die Sonntagszeitung erachtete die Lage bezüglich präventiver Massnahmen im
Dezember 2016 als unzureichend. So würden beispielsweise die beiden jungen Männer
aus Genf, welche im Sommer 2016 von der Polizei wegen dschihadistisch motivierter
Ausreise angehalten wurden, zeigen, dass die bestehenden präventiven Strukturen nur
bedingt greifen. Die beiden Männer seien beide bereits zuvor polizeilich bekannt
gewesen und kurz vor ihrer Abreise von der Polizei vorgeladen worden. In beiden Fällen
sei kurz darauf die Ausreise erfolgt. Um solche Ausreisen in dschihadistische
Kampfgebiete zu verhindern, sei laut dem Tages-Anzeiger beispielsweise eine
regelmässige Meldepflicht bei der Polizei oder das Sperren von Reisedokumenten
denkbar. Dabei merkten die Medien jedoch auch an, dass Ausreisesperren Grundrechte
verletzen können und in jedem Fall auch Möglichkeiten für Beschwerden und die
Berücksichtigung individueller Bedingungen der potenziellen Dschihadreisenden
bestehen müssen. 
Im Parlament wurde eine Motion für eine gesetzliche Grundlage für eine Ausreisesperre
für Dschihadisten und Dschihadistinnen abgelehnt. Bundesrätin Sommaruga verwies
dabei aber darauf, dass alternative Präventionsmassnahmen ausgearbeitet würden.
Neben der Ausreise sollte auch die Einreise von Dschihadisten und Dschihadistinnen
verhindert werden. So wurde im Verlauf des Jahres gegen 26 Personen mit Bezug zum
Dschihad ein Einreiseverbot in die Schweiz verhängt. Medial und politisch kontrovers
diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die Frage, ob Doppelbürgern und
Doppelbürgerinnen, welche für eine fremde Armee oder eine armeeähnliche,
ideologisch motivierte Gruppierung gekämpft haben, die Schweizer Staatsbürgerschaft

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2016
LENA BALTISSER
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entzogen werden soll.
Die präventive Überwachung und strafrechtliche Verfolgung von Dschihadisten und
Dschihadistinnen rückte im Rahmen der Abstimmung zum neuen
Nachrichtendienstgesetz im September 2016 in den Fokus. Bundesrat Parmelin warb
zum Beispiel an der Pressekonferenz zum Lagebericht des NBD für die Annahme der
Vorlage. Ebenso wurden die Möglichkeiten zur besseren Überwachung von potenziellen
Dschihadisten und Dschihadistinnen wiederholt als Pro-Argument für das
Nachrichtendienstgesetz genannt. Nach der Annahme des Gesetzes an der Urne wurde
die Kompetenz, ausreisende, ausgereiste oder zurückgekehrte Dschihadistinnen und
Dschihadisten verdeckt im Schengener Informationssystem auszuschreiben, zusätzlich
auf das Fedpol ausgeweitet. Das Nachrichtendienstgesetz hatte diese Kompetenz nur
dem NDB erteilt. 

Gegen die tatsächlich zurückgekehrten Dschihadisten und Dschihadistinnen wurde
bisher in jedem Fall ein Strafverfahren eröffnet. Basis dafür war das dringliche
Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen Al-Qaïda, Islamischer Staat sowie
verwandter Organisationen. Erfahrung in der Verurteilung von Dschihadisten und
Dschihadistinnen hatte die Bundesanwaltschaft jedoch fast keine. Während zwar rund
sechzig Verfahren wegen Verstosses gegen das Verbot von Al-Qaïda und IS offen waren,
kam es erst im Juli 2016 zu einer ersten Verurteilung durch das Bundesstrafgericht: Ein
26-Jähriger wurde zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil war
laut Le Temps und NZZ wegweisend: Einerseits sei das Verbot der Gruppierungen Al-
Qaïda und IS erstmals angewandt worden. Andererseits wurde der Angeklagte bereits
vor seiner Ausreise in die Türkei verhaftet und in der Folge angeklagt; somit sei die
«deutliche Absicht» – wie sie das Gericht feststellte –, sich in das dschihadistische
Kriegsgebiet zu begeben, ausreichend, um entsprechend dem dringlichen
Bundesgesetz verurteilt zu werden. Trotz dieser ersten Verurteilung eines Dschihad-
Reisenden wurden verschiedene Stimmen für eine Verschärfung und Überarbeitung der
Terrorismusstrafnorm laut, welche das 2018 auslaufende dringliche Bundesgesetz
ablösen sollte.

Neben Prävention und strafrechtlicher Verfolgung nahm der Aspekt der
Resozialisierung der Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen einen zentralen Platz
in der öffentlichen Debatte ein. So wurden zu Beginn des Jahres in der NZZ «Konzepte
für die Reintegration der Rückkehrer abseits des Strafrechts» gefordert. Für die
gesellschaftliche Wiedereingliederung von Dschihad-Reisenden gebe es gemäss der
NZZ keine ausreichenden interkantonalen und bereichsübergreifenden Strukturen.
Medien, Experten und Expertinnen sowie die operative Koordination TETRA des Fedpol,
welche sich brereichsübergreifend mit dem Tracking von Terroristinnen und
Terroristen befasst, forderten die Schaffung eines schweizweiten Kompetenzzentrums
für die Deradikalisierung und Resozialisierung von Dschihadisten und Dschihadistinnen.
Eine solche Kooperation zwischen Strafbehörden und Fachstellen, die beispielsweise
psychologische oder soziale Betreuungsangebote bieten würde, wurde vorerst aber
nicht eingerichtet. Einzig auf kantonaler Ebene gab es laut der NZZ bereits
verschiedene Fachstellen, die Präventions- und Resozialisierungsarbeit leisteten. 11

Rechtshilfe

Seit 2009 führte die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Gesellschaften mit
Sitz in der Schweiz, die mutmasslich in die kenianische Anglo-Leasing-Affäre verwickelt
waren. In dieser Geldwäschereiaffäre betrog der kenianische Staat durch Abschluss von
Verträgen mit unter anderem in der Schweiz ansässigen Tarnfirmen für überteuerte und
sogar fiktive Güter- und Softwarelieferungen die kenianischen Steuerzahler um
mindestens CHF 250 Mio. Nach dem Auffliegen des Skandals im Jahr 2004 begann die
Kenya Anti-Corruption Commission (KACC) ihre Ermittlungstätigkeit und bat die
Schweiz um Rechtshilfe. Nachdem die Bundesanwaltschaft bei ihren Ermittlungen
bereits Unterstützung aus England, Schottland und Jersey erhalten hatte, verlangte sie
nun 2014 ihrerseits die Unterstützung der kenianischen Justizbehörde. Kenia sollte
Rechtshilfe leisten, indem es gesammeltes Beweismaterial über mutmassliche
Bestechungszahlungen an kenianische Beamte der Schweizer Behörde übergäbe. Diese
seit Jahren geforderte Datenauslieferung erfolgte im Juni 2014. 12

ANDERES
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN
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Strafrecht

Die Akte „Angolagate“ wird in der Schweiz definitiv geschlossen. Die
Bundesanwaltschaft hat entschieden, die im April 2013 von angolanischen
Staatsbürgern und der britischen NGO "Corruption Watch" eingereichte Strafanzeige
nicht weiterzuverfolgen und eine Nichtanhandnahmeverfügung zu erlassen. Der Fall
begann in den 90er Jahren, als zwischen Angola und Russland Verträge abgeschlossen
wurden, wonach der afrikanische Staat seine Schulden aus der Sowjetzeit durch
Erdölverkäufe abzuzahlen habe. In diesem Zusammenhang kam es zu Geldtransaktionen
über Schweizer Bankverbindungen. Die Schweiz hatte bereits 2004 und 2010 mit Angola
ein Abkommen betreffend der Rückführung von angolanischen Vermögenswerten im
Umfang von insgesamt 64 Mio. US-Dollar für humanitäre Projekte zugunsten der
angolanischen Bevölkerung unterzeichnet. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem
Bericht „The Corrupt Angola-Russia Debt Deal“ verlangten die Anzeigeerstatter 2013 die
Wiederaufnahme des Verfahrens. Dies lehnte die Bundesanwaltschaft ab, da sie
einerseits das Vorliegen neuer Tatsachen verneinte und andererseits nicht davon
ausging, dass ein derart komplexer Sachverhalt noch vor Ablauf der absoluten
Verjährung 2015 aufgearbeitet werden könnte. Darüber hinaus sei die Bestechung
fremder Amtsträger in der Schweiz erst seit 2000 verfolgbar. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.02.2014
NADJA ACKERMANN

Die Einführung einer Kronzeugenregelung im Schweizer Strafrecht war das Ziel einer
Motion Janiak (sp, BL), mit welcher sich der Ständerat im Dezember 2016 befasste.
Janiak war mit dem Vorstoss dem von der Bundesanwaltschaft in ihrem
Tätigkeitsbericht 2015 geäusserten Wunsch nachgekommen, der Gesetzgeber möge
sich mit der Idee einer Kronzeugenregelung für die Schweiz auseinandersetzen. Das
Schweizer Strafgesetzbuch kennt heute für den Straftatbestand der kriminellen
Organisation die sogenannte kleine Kronzeugenregelung. Dies bedeutet, dass das
Gericht Mitgliedern krimineller Organisationen für ihre Kooperation mit den
Strafverfolgungsbehörden eine Strafmilderung nach freiem Ermessen zusprechen kann.
Für Personen, die durch ihre Mitwirkung in einem Strafverfahren gefährdet sind, sind
ausserdem Zeugenschutzprogramme im Sinne des Bundesgesetzes über den
ausserprozessualen Zeugenschutz vorgesehen. Die bestehenden Instrumente der
Strafverfolgung reichten nach Ansicht des Motionärs für die wirksame Bekämpfung von
mafiösen und terroristischen Organisationen aber nicht aus, was sich zuletzt auch bei
den Thurgauer Mafia-Fällen gezeigt habe. Darüber hinaus sei der Dienst ÜPF auch mit
dem revidierten BÜPF nur sehr eingeschränkt in der Lage, die Kommunikation von
kriminellen Organisationen zu überwachen, da sich diese verschlüsselter
Kommunikationsmittel bedienten, die so sicher seien, dass selbst der Anbieter die
übermittelten Informationen nicht entschlüsseln könne. Der Kronzeuge habe als Insider
jedoch das notwendige Wissen, um solche intransparenten Strukturen aufzubrechen,
und sei daher ein unabdingbares Mittel zur Bekämpfung krimineller und terroristischer
Organisationen, argumentierte der Motionär. Sein Parteikollege Daniel Jositsch (sp, ZH)
betonte hingegen die Fehleranfälligkeit von Kronzeugenaussagen und äusserte
rechtsstaatliche Bedenken. In der offenen Formulierung der Motion – sie schlägt keine
konkreten Massnahmen vor – sah die Ständekammer jedoch auch eine Chance, die
Vorteile und Probleme einer solchen Regelung eingehend zu diskutieren. Aus diesem
Grund nahm sie die Motion entgegen der bundesrätlichen Empfehlung mit 23 zu 11
Stimmen bei 4 Enthaltungen an. 14

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Grundrechte

Im Rahmen ihres OSZE-Vorsitzes 2014 unterstützte die Schweiz die Konferenz zur
Bekämpfung des Menschenhandels „Not for Sale – Joining Forces Against Trafficking in
Human Beings“ in Wien mit dem Motto „Eine Sicherheitsgemeinschaft im Dienste der
Menschen schaffen“. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hielt die Eröffnungsrede und
betonte darin die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
des Menschenhandels. Am Rande bot die Konferenz Gelegenheit für bilaterale
Gespräche bezüglich internationaler Kooperation im Kampf gegen den
Menschenhandel. 15

ANDERES
DATUM: 17.02.2014
NADJA ACKERMANN
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Der Bundesrat soll in einem Bericht bestehende multilaterale Initiativen zur
Bekämpfung von Menschenschmuggel durch kriminelle Schlepper in ihren politischen,
rechtlichen und operationellen Gesichtspunkten vorstellen und beurteilen sowie die
Vor- und Nachteile einer verstärkten Beteiligung an diesen Aktivitäten seitens der
Schweiz darlegen. Ein entsprechendes Postulat Béglé (cvp, VD) wurde vom Nationalrat
im Herbst 2016 stillschweigend angenommen. 16

POSTULAT
DATUM: 30.09.2016
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Im Jahr 2009 fanden 23 Grossdemonstrationen mit 1000 und mehr Beteiligten statt,
die grösste mit rund 25'000 Personen führten die Gewerkschaften am 19. September in
Bern durch. Je sieben Grossdemonstrationen fanden in Bern und Genf statt, je zwei in
Luzern und Zürich sowie je eine in Aarau, Freiburg, Lausanne, St. Gallen und Sempach
(LU). Mehr als ein Drittel dieser Kundgebungen (9) hatten aussenpolitische Fragen zum
Thema; besonders häufig demonstrierten in der Schweiz ansässige Tamilen gegen den
Bürgerkrieg in ihrer Heimat Sri Lanka. Sie führten neben einer Reihe von kleineren
Manifestationen auch fünf Grossdemonstrationen mit bis zu 14'000 Teilnehmenden
durch. Sehr aktiv waren im Berichtsjahr auch die Ärzte, welche an einem nationalen
Aktionstag am 1. April in Aarau, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich je gut 1000 Personen
auf die Strasse brachten. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Ende Januar legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für die Schaffung von
zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das organisierte
Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität vor. Er begründete diese Vorlage mit dem
Umstand, dass diese Tatbestände oft sehr komplex sind und in der Regel auch die
Kantons- und Landesgrenzen überschreiten. Es sei deshalb notwendig, die
Ermittlungen in diesen Fällen effizienter zu koordinieren und namentlich die kleinen
Kantone, deren Strafverfolgungsbehörden oft an Kapazitätsschranken stiessen, zu
entlasten. Als wichtigste Neuerung schlug der Bundesrat vor, dass die
Bundesanwaltschaft in den genannten Bereichen unter bestimmten Umständen (d.h.
bei landes- oder kantonsüberschreitenden oder sehr komplexen Fällen) selbst ein
Ermittlungsverfahren eröffnen kann. Mit dieser Eröffnung des Ermittlungsverfahrens ist
nach dem neuen Art. 340bis StGB die Bundesgerichtsbarkeit begründet, und die
Bundesbehörden führen auch die Untersuchung durch. Um diese neuen Aufgaben zu
erfüllen, sollen in der Bundesanwaltschaft sukzessive 74 neue Stellen geschaffen
werden. Nach abgeschlossenen Ermittlungen kann dann gemäss Vorschlag des
Bundesrates die Beurteilung an das nach den üblichen Gerichtsstandbestimmungen
zuständige kantonale Gericht delegiert werden. Die Anklage würde allerdings, wie dies
anlässlich der Vernehmlassung von den Kantonen verlangt worden war, von der
Bundesanwaltschaft vertreten.
Da die Bundesbehörden damit wesentlich weiter gehende Kompetenzen erhalten als
heute, sollen nach Ansicht des Bundesrates auch die Rechte der Beschuldigten und
ihrer Verteidiger in diesem Verfahren ausgebaut und an die Standards der
Voruntersuchung nach Bundesstrafrecht und der kantonalen Prozessordnungen
angeglichen werden. Gleichzeitig soll im Rahmen dieses Gesetzgebungspaketes auch
die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft verbessert werden und ihre Trennung von
der präventiven Polizei klarer zum Ausdruck kommen. Mit diesen Massnahmen könnten
die unbestrittenen Elemente der 1993 heftig kritisierten Vorschläge des Bundesrates für
eine Entflechtung der Bundespolizei und der Bundesanwaltschaft und die
Ausgestaltung letzterer als völlig unabhängige Staatsanwaltschaft verwirklicht werden.
Die Bundesanwältin soll zwar weiterhin vom Bundesrat gewählt werden und diesem
administrativ unterstehen, und sie soll auch weiterhin den Vorsteher des EJPD über
wichtige Ermittlungen informieren. Die Aufsicht würde aber in Anbetracht der
zusätzlichen strafprozessualen Funktionen grundsätzlich von einer richterlichen
Behörde (konkret von der Anklagekammer des Bundesgerichts) ausgeübt werden. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.01.1998
HANS HIRTER
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Der Ständerat nahm im Oktober die Beratung der Vorlage auf und schloss sie in der
Dezembersession mit der Annahme der Gesetzesänderungen zur Verbesserung der
Effizienz und der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung ab. Auf Antrag seiner
Kommission beschloss er ohne Gegenstimme Eintreten. In der Detailberatung
verschärfte er die Bedingungen, unter welchen die Bundesanwaltschaft bei Fällen von
organisiertem Verbrechen und schwerer Wirtschaftskriminalität ein Verfahren eröffnen
kann. Dies soll nicht generell bei landes- resp. kantonsüberschreitenden Delikten der
Fall sein, sondern nur dann, wenn die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen
Teil im Ausland begangen wurden resp. sich keinem Kanton schwerpunktmässig
zuordnen lassen. Als Neuerung gegenüber dem Regierungsprojekt kann die
Bundesgerichtsbarkeit auch dann begründet werden, wenn eine an sich zuständige
kantonale Behörde nicht über die Mittel verfügt, eine wirksame Strafverfolgung
durchzuführen. Ein von Rhinow (fdp, BL) und Schiesser (fdp, GL) eingebrachter Antrag,
die Strafverfolgung in diesen Fällen obligatorisch den Bundesbehörden zuzuweisen,
unterlag allerdings mit 25:11 Stimmen. In der Gesamtabstimmung hiess der Rat die
neuen Bestimmungen im Strafgesetzbuch über die zusätzlichen Bundeskompetenzen
bei einer Gegenstimme, diejenigen über die Organisation der Bundesrechtspflege
oppositionslos gut. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Bei der Schaffung von zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das
organisierte Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität schloss sich der Nationalrat
weitgehend den Beschlüssen der kleinen Kammer aus dem Vorjahr an. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen nahm er allerdings wieder eine gewisse Zentralisierung
vor, indem er bei ganz oder teilweise im Ausland oder in mehreren Kantonen
begangenen und infolge ihrer Komplexität eine einheitliche Untersuchungsführung
verlangenden Delikten für bestimmte Kategorien zwingend die Bundesgerichtsbarkeit
beschloss. Es betrifft dies Verbrechen krimineller Organisationen, Geldwäscherei,
Bestechung und mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Wenn es sich hingegen
lediglich um Vermögensdelikte und Urkundenfälschungen handelt, soll die
Bundesanwaltschaft nur auf Verlangen der Kantone oder bei deren Nichttätigkeit den
Fall an sich ziehen dürfen. Damit soll verhindert werden, dass sich die Bundesbehörden
besonders attraktive Fälle herauspicken können. Die parallel zu diesen neuen
Bundeskompetenzen beantragte Entflechtung der Bundesanwaltschaft und der
Bundespolizei bzw. der Ausbau der Rechte der Beschuldigten und ihrer Verteidiger
hiess der Nationalrat diskussionslos gut. In der Differenzbereinigung schloss sich der
Ständerat grundsätzlich dem nationalrätlichen Konzept an. Er verzichtete allerdings auf
das für ihn zu wenig eindeutige Kriterium der Komplexität eines Falls. Zusätzlich fügte
er ein, dass unkomplizierte Verfahren, bei denen zwar an sich eine
Bundesgerichtsbarkeit gegeben ist, zur Untersuchung, Anklage und Beurteilung an die
Kantone delegiert werden können. Die neuen Bestimmungen wurden in der
Wintersession verabschiedet. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER

Für angeregte Debatten auch im Parlament sorgte die 2007 erfolgte Vernichtung von
Akten im Zusammenhang mit Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen Ostschweizer
Geschäftsleute (Familie Tinner), die des illegalen Exports von Kriegsmaterial verdächtigt
wurden. Die Untersuchungsorgane hatten brisante Dokumente sichergestellt,
insbesondere Baupläne für Nuklearwaffen und zur Produktion von waffenfähigem Uran.
Diese Papiere dürfen sich gemäss dem Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen
nicht in dauerhaftem Besitz der Schweiz befinden und sie stellten nach Ansicht des
Bundesrates auch eine Gefährdung der Schweiz und anderer Staaten dar. Im November
2007 hatte der Bundesrat deshalb beschlossen, diese hochbrisanten Dokumente unter
Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vernichten zu lassen.
Besondere politische Brisanz erhielt der Fall dadurch, weil Behauptungen im Raume
standen, der effektive Grund für die Zerstörung habe darin bestanden, dass Mitglieder
der Familie Tinner mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA zusammen gearbeitet
hätten und letzterer die Aktenvernichtung verlangt habe, um seine Informanten zu
schützen. Die eigentlichen Ermittlungsakten wurden nach Auskunft von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf nicht vernichtet. 21

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.05.2008
HANS HIRTER
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Die Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte publizierte im Januar einen
umfangreichen Bericht über die Rechtmässigkeit der 2007 durch den Bundesrat
angeordneten Vernichtung von Akten im Zusammenhang mit Ermittlungen der
Bundesanwaltschaft gegen Ostschweizer Geschäftsleute (Familie Tinner), die des
illegalen Exports von Kriegsmaterial verdächtigt wurden. Sie hielt fest, dass sie
grundsätzlich seit dem Sommer 2004 durch die zuständigen Bundesstellen regelmässig
und korrekt über das Strafverfahren, aber auch über die nachrichtendienstlichen
Aspekte des Falles Tinner informiert worden sei. Der Regierungsbeschluss über die
Aktenvernichtung sei ihr hingegen nicht zur Kenntnis gebracht worden, was sie für
einen Fehler halte. Die Delegation verlangte deshalb vom Bundesrat ein Konzept für
ihre zukünftige rechtzeitige Information über geheime Bundesratsbeschlüsse. Der
Bundesrat war damit einverstanden. Nicht zu teilen vermochte er hingegen die Kritik
der Delegation, dass die Regierung über kein Konzept verfüge, wie mit
interdepartementalen Geschäften von grosser sicherheits- und aussenpolitischer
Bedeutung umzugehen sei, bei denen die Geheimhaltung sehr wichtig sei. Die
bestehenden Strukturen insbesondere im Rahmen des Sicherheitsausschusses des
Bundesrates haben sich nach Ansicht der Regierung bewährt und seien, im Gegensatz
zur Meinung der Geschäftsprüfungsdelegation, in der Regel ausreichend für die
Erkennung von Risiken und Gefahren. 22

BERICHT
DATUM: 19.01.2009
HANS HIRTER

Neben der Speicherung von biometrischen Daten im Ausländerausweis war auch die
Übernahme der Rückführungsrichtlinie, mit der die EU eine Vereinheitlichung der
Rückführung illegaler Einwanderer auf der Basis von klaren Regelungen schaffen wollte,
umstritten. Die Richtlinie verlangte Anpassungen im Bundegesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer (AuG). Während der Ständerat dem Vorschlag des
Bundesrates gefolgt war, wurde im Nationalrat insbesondere über die Dauer der
Haftstrafe für illegale Einwanderung debattiert. Die EU-Richtlinie sieht eine maximale
Haftdauer von 18 Monaten vor, während die Obergrenze in der Schweiz bisher 24
Monate betrug. Die Mehrheit des Nationalrates wollte an der bisherigen Praxis
festhalten und den Bundesrat beauftragen, in diesem Punkt mit der EU zu verhandeln.
Nachdem der Ständerat in der Geschäftsbereinigung allerdings auf der Herabsetzung
beharrte, lenkte schliesslich auch der Nationalrat ein – mit Ausnahme der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion. 23

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN

Der Fall Tinner beschäftigte Politik und Medien 2010 weiterhin. Das Bundesgericht wies
zu Beginn des Berichtjahrs eine Beschwerde seitens der Bundesanwaltschaft ab, die
eine uneingeschränkte Einsicht in die umstrittenen Akten verlangt hatte. Das
Gerichtsurteil bestätigte den Bundesrat einstweilen in seinem Vorgehen, brisante
Papiere zu diesem Fall unter Verschluss zu halten. Im Dezember beantragte dann aber
der eidgenössische Untersuchungsrichter Anklage gegen die Familie Tinner und
forderte Akteneinsicht. In seinem Bericht machte er Verstösse gegen das
Kriegsmaterial- und das Geldwäschereigesetz geltend. Darüber hinaus kritisierte er die
Einschränkung der Akteneinsicht zulasten der Bundesanwaltschaft durch den
Bundesrat scharf. Es sei rechtsstaatlich bedenklich, wenn die eine Gewalt die andere
nicht respektiere und behindere. 24

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.12.2010
MARC BÜHLMANN

Nachdem am 1. August 2007 unmittelbar nach der Feier mit Bundesrätin Micheline
Calmy-Rey ein Sprengsatz auf dem Rütli detonierte, wurde am 8. August 2007 ein
Verfahren gegen Unbekannt eröffnet. Im Januar 2008 wurde ein Tatverdächtiger, der im
Volksmund als Rütli-Bomber bekannt war, in Untersuchungshaft gesetzt, welche
mehrmals verlängert wurde, bis er im Dezember 2008 freigelassen wurde. Bei den
Ermittlungen waren technische Überwachungsmassnahmen, unter anderem auch ein
sogenannter Trojaner zum Einsatz gekommen, worüber jedoch die Verteidiger
informiert worden seien. Am 11. Oktober 2011 hat die Bundesanwaltschaft nach
Abschluss der Strafuntersuchung zum Sprengkörper das Verfahren eingestellt. Die
Strafbestände haben sich nicht beweisen lassen. (Siehe auch hier.) 25

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 11.10.2011
NADJA ACKERMANN
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Im Fall Tinner hatte sich die Bundesanwaltschaft für ein verkürztes Verfahren
entschieden, das eine Vereinbarung zwischen der Anklage und des Angeklagten über die
vorgeworfenen Tatbestände und das Strafmass ermöglichte. Die Bundesanwaltschaft
und die Familie Tinner wurden sich einig. Der Ball liegt zurzeit beim Bundesstrafgericht,
das das Vorgehen noch gutheissen muss.

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Das Bundesgericht bestätigte am 25. September den zwischen der Bundesanwaltschaft
und Tinner ausgehandelten Deal und ermöglichte somit die Ziehung eines
Schlussstriches unter die Causa Tinner, welche seit 2004 andauerte. Die drei
Angeklagten wurden wegen Förderung der Herstellung von Atomwaffen sowie Marco
Tinner zusätzlich wegen Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Da jedoch die
Freiheitsstrafen so bemessen wurden, dass sie knapp unter der Dauer der
Untersuchungshaft liegen, wird keiner der Angeklagten ins Gefängnis gehen müssen.
Das Bundesgericht entschloss sich zur Zustimmung, weil im Falle eines Neins ein
ordentliches Verfahren hätte eingeleitet werden müssen, welches aufgrund der
Vernichtung wesentlicher Beweismittel durch den Bundesrat mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Verfahrenseinstellungen oder Freisprüchen geführt hätte. 26

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 25.09.2012
NADJA ACKERMANN

Die Debatte um den US-Abhörskandal erhielt erneut Aufwind, als das deutsche
Nachrichtenmagazin Spiegel enthüllte, dass eine gemeinsame Einheit der CIA und NSA
unter dem Dach der amerikanischen UNO-Mission in Genf gezielt Abhöraktionen
durchgeführt hatte. Diverse Politiker forderten eine Protestnote an die US-Botschaft.
Das EDA wollte jedoch keine Retorsionsmassnahmen ergreifen und der Bundesrat
betonte, dass kein direkter Datenaustausch zwischen dem Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) und der NSA stattfände. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ihrerseits mit
der Genehmigung des Bundesrates ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Gleich zu
Beginn dämpfte Bundesanwalt Lauber jedoch die Erwartungen: Aus solchen
Ermittlungen Erkenntnisse zu gewinnen, sei schwierig, weil sich Staaten in politischen
Delikten generell keine Rechtshilfe leisteten. Durch diese Enthüllungen wurde einer
bisher kaum beachteten Bestimmung im Entwurf des Nachrichtendienstgesetzes
erstmals Aufmerksamkeit geschenkt: Laut dem Gesetzesentwurf soll der Austausch mit
ausländischen Geheimdiensten ohne Zustimmung des Bundesrates möglich werden
(Art. 10 NDG). 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.09.2013
NADJA ACKERMANN

Ein Gesetz soll präzisieren, wann Schweizer Behörden einem Unternehmen die
Bewilligung erteilen dürfen, mit ausländischen Behörden auch ausserhalb der Amtshilfe
zu kooperieren. In diesem Sinne hatte der Bundesrat in Erfüllung einer Motion der FDP
und in Reaktion auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen der
Eidgenössischen Räte vom 30. Mai 2010 betreffend „Die Behörden unter dem Druck der
Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA“ 2012 den Entwurf
für ein Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und über
den Schutz der schweizerischen Souveränität (ZSSG) in die Vernehmlassung gegeben.
Nach dem Präzedenzfall des 2013 verstorbenen Rohstoffhändlers Marc Rich, erhielt das
Vorhaben den Spitznamen Lex Marc Rich. Das Gesetz soll insbesondere jene
Zusammenarbeit regeln, für die spezialgesetzliche oder staatsvertragliche
Bestimmungen fehlen. Weiter sind Massnahmen zum Schutz der Schweizer Souveränität
vorgesehen. Dazu gehören unter anderem die Blockierung des Zugangs zu
elektronischen Datenträgern oder die Unterstellung von Geschäftstätigkeiten eines
Unternehmens unter eine besondere staatliche Aufsicht. Bei der Vernehmlassung
wurde deutlich, dass die Bewertung des Vorhabens stark vom Steuerstreit mit den USA
beeinflusst und der Entwurf als Abwehrdispositiv gegen die USA wahrgenommen wurde.
Trotz der Kritik will der Bundesrat an seinem Vorhaben festhalten und dem Parlament
2014 einen überarbeiteten Gesetzesentwurf vorlegen. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Um den komplexer und dynamischer werdenden Bedrohungen für die
Informationsgesellschaft Rechnung zu tragen, beabsichtigte der Bundesrat, ein
Bundesgesetz über die Informationssicherheit (ISG) zu schaffen. Angriffe auf
Informationssysteme des Bundes hätten wiederholt gezeigt, dass der Schutz von
Informationen Lücken aufweise, welche unter anderem auf unzeitgemässe und
inkohärente Rechtsgrundlagen zurückzuführen seien. Mit dem neuen Gesetz sollen
einheitliche gesetzliche Grundlagen für das Management der Informationssicherheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.10.2014
KARIN FRICK
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beim Bund geschaffen und somit Schwachstellen des geltenden Rechts behoben
werden. Den Begriff der Informationssicherheit definierte der Bundesrat im
erläuternden Bericht als «sämtliche Anforderungen und Massnahmen, die zum Schutz
der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit von Informationen
dienen, und zwar unabhängig davon, ob die Informationen elektronisch, mündlich oder
in Papierform bearbeitet werden.» Die im bestehenden System sektoriell angelegten
Rechtsgrundlagen und organisatorischen Zuständigkeiten seien nicht effizient und
sollten daher durch eine einheitliche Regelung ersetzt werden.

Bei der im Jahr 2014 durchgeführten Vernehmlassung waren überwiegend positive
Rückmeldungen eingegangen. Von den insgesamt 55 Vernehmlassungsteilnehmerinnen
und -teilnehmern standen unter anderen 17 Kantone, die CVP und die SP,
Economiesuisse sowie die Bundesanwaltschaft und ihre Aufsichtsbehörde dem Entwurf
grundsätzlich positiv gegenüber, brachten jedoch einige Änderungsvorschläge an. Diese
bezogen sich vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, die
Präzisierung von im Gesetzestext verwendeten Begriffen sowie auf die Schnittstellen
zwischen Informationssicherheit, Datenschutz und Öffentlichkeitsprinzip. Sieben
Kantone, die FDP sowie drei weitere Teilnehmende, darunter das Bundesgericht,
sprachen ihre vorbehaltlose Zustimmung zur Vorlage aus. Vollumfänglich ablehnend
äusserte sich einzig die SVP, die im neuen Gesetz keinen Mehrwert gegenüber gezielten
Verbesserungen am heutigen System sah. Von den drei Teilnehmenden, die dem
Entwurf grundsätzlich skeptisch gegenüberstanden, würde der Kanton Bern dem
Entwurf nur unter der Voraussetzung zustimmen, dass die kantonalen und kommunalen
Behörden bei der Anwendung des ISG auf die im Gesetz vorgesehenen Fachstellen des
Bundes zurückgreifen können und sie diese nicht selber aufbauen müssen. Der SGV
kritisierte indessen den «irreführenden Titel» sowie die mangelhafte Qualität der
erläuternden Materialien. Nach seinem Vorschlag sollte das Gesetz besser
«Bundesgesetz über die Informationssicherheit in Bundesbehörden und ähnlichen
Organisationen» genannt werden, da es sich nicht um ein gesamtgesellschaftliches
Regelwerk zu Information und Informationssicherheit handle. Im Ergebnisbericht des
Vernehmlassungsverfahrens folgerte das Generalsekretariat des VBS, dass die
überwiegende Mehrheit der Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser die Schaffung
eines Informationssicherheitsgesetzes begrüsst. 29

Kriminalität

Bei strafbaren Handlungen im Internet (z.B. Angebot von illegaler Pornographie und
Verbreitung von gegen das Antirassismusgesetz verstossenden Aussagen) bestehen
nicht nur Probleme bei der Verfolgung der Täter, da diese ja oft in Staaten tätig sind, wo
ihre Aktionen nicht verboten sind (z.B. rassistische Aussagen in den USA). Unklarheit
besteht auch in bezug auf die rechtliche Mitverantwortung der sogenannten Provider,
die als Vermittler zwischen den Internetnutzern fungieren. Gemäss dem seit April 1998
geltenden neuen Medienstrafrecht können diese wegen Nichtverhinderung einer
strafbaren Publikation zur Verantwortung gezogen werden, wenn es nicht möglich ist,
die Autoren selbst in der Schweiz zu belangen. Der Bundesrat beantragte dem
Nationalrat erfolgreich die Umwandlung einer Motion von Felten (sp, BS) für einen
spezifischen Strafrechtsartikel, der die Verantwortlichkeit der Provider festhält, in ein
Postulat. Er riet dabei, die weitere Entwicklung abzuwarten, da sich das Problem
ohnehin nur auf internationaler Ebene lösen lasse und zudem auch die Provider selbst
versuchten, Standards für eine Selbstregulierung zu entwickeln. Im Juli hatte die
Bundesanwaltschaft einige Provider ersucht, für ihre Abonnenten den Zugang zu Seiten
mit in der Schweiz illegalen Inhalten zu sperren. Die Provider wiesen in ihrer Reaktion
auf die technischen Probleme solcher Sperren hin, bei denen entweder Tausende von
legalen Seiten gleichzeitig gesperrt würden, oder die nutzlos blieben, da die Autoren in
kürzester Zeit unter neuen Adressen auftauchen würden. 30

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER

Um die Umsetzung ihrer 2010 in der Volksabstimmung angenommen
Ausschaffungsinitiative sicherzustellen, lancierte die SVP 2012 die Folgeinitiative „Zur
Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“. Diese
enthält eine detaillierte Liste mit Delikten, für welche ein Ausländer aus der Schweiz
ausgewiesen werden muss sowie eine zweite Aufzählung von Straftaten, welche zu einer
Ausschaffung führen, wenn der Delinquent innerhalb der letzten zehn Jahre bereits zu
einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Der Initiativtext hält auch fest,
dass die Bestimmungen nur dem zwingenden Völkerrecht, d.h. dem Verbot der Folter,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.12.2012
NADJA ACKERMANN
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des Völkermords, des Angriffskrieges, der Sklaverei sowie dem Verbot der
Rückschiebung in einen Staat, in dem Tod oder Folter drohen, nachgeordnet sei. Die
Initianten konnten die Initiative nur fünf Monate nach Sammelbeginn bei der
Bundeskanzlei einreichen. 31

Der Bundesrat verabschiedete im November die Botschaft zur Ende 2012 eingereichten
Volksinitiative „Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer
(Durchsetzungsinitiative)“, welche den Artikel 121 der Bundesverfassung konkretisieren
und damit die Ausschaffungsinitiative direkt anwendbar machen will. Die Regierung
empfahl die Initiative aus mehreren Gründen zur Ablehnung. Zum einen widerspräche
die Initiative dem verfassungsmässigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit, weil im
Einzelfall nicht geprüft werden könne, ob ein Landesverweis eine geeignete,
notwendige sowie zumutbare Massnahme darstelle. Zum anderen verunmögliche die
Annahme der Initiative die völkerrechtskonforme Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative, da sie den Bestimmungen über den Landesverweis
ausdrücklich Vorrang gegenüber dem Völkerrecht einräumt. Schliesslich stünde es der
Schweiz nicht zu, zu definieren, was unter zwingendem Völkerrecht zu verstehen sei.
Die von den Initianten vorgeschlagene Definition wäre enger als der völkerrechtliche
Ius-Cogens-Begriff. Damit verstiesse sie gegen das zwingende Völkerrecht, was
wiederum ein Ungültigkeitsgrund für Volksinitiativen nach Art. 139.3 BV darstellte. Aus
diesem Grund beantragte der Bundesrat denn auch, die Initiative als teilungültig zu
erklären. Überhaupt sah der Bundesrat keine Notwendigkeit für die
Durchsetzungsinitiative. Er hatte im Sommer des Berichtjahres einen Entwurf für die
Umsetzung der Ausschaffungsinitiative an das Parlament überwiesen. Damit läge er gut
im Zeitrahmen von fünf Jahren, welchen die 2010 angenommene Initiative vorgäbe. 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.11.2013
NADJA ACKERMANN

Im Anschluss an die Debatte über die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative hatte der
Nationalrat auch die Botschaft zur 2012 eingereichten Durchsetzungsinitiative zur
Umsetzung der 2010 angenommenen Ausschaffungsinitiative zu behandeln. Dabei folgte
er mit 131 zu 51 SVP-Stimmen dem Antrag des Bundesrates und empfahl die
Volksinitiative, die einen direkt anwendbaren Deliktkatalog von Ausschaffungsgründen
in der Bundesverfassung verankern will, zur Ablehnung und erklärte den Teil betreffend
die enge Definition von zwingendem Völkerrecht für ungültig. Zum einen widerspreche
die Durchsetzungsinitiative dem Prinzip der Verhältnismässigkeit und zum anderen sei
sie unnötig, weil zurzeit der Vorschlag des Bundesrates zur Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative vorliege. Falls der Ständerat den Beschlüssen bezüglich der
Ausschaffungsinitiative des Nationalrats folge, wäre der Rückzug der
Durchsetzungsinitiative möglich, stellte SVP-Präsident Brunner in Aussicht. Um den
Initianten den Rückzug der Initiative zu ermöglichen, beschloss der Ständerat
einstimmig, die Schlussabstimmung über die Durchsetzungsinitiative bis zu einem
allfälligen Referendum gegen das Gesetz zur Ausschaffung krimineller Ausländer
aufzuschieben. Zuvor schloss sich die kleine Kammer jedoch dem Nationalrat an und
erklärte jenen Teil der Initiative für ungültig, der den Umfang des zwingenden
Völkerrechts festlegen wollte. Ein Minderheitsantrag für die Ungültigkeitserklärung der
ganzen Initiative aufgrund der Durchbrechung der Gewaltentrennungsabläufe und ihres
Charakters als „Gesetzesinitiative“ fand mit 27 zu 16 Stimmen keine Mehrheit. Die
Ungültigkeitsgründe seien in der Verfassung klar festgeschrieben, deren Änderung
würde also zuerst eine Verfassungsänderung bedingen, lautete das Argument. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN

Polizei

Auf Anfang 2001 wurde die 1999 von Justizministerin Metzler in Angriff genommene
Reorganisation des Polizeibereichs des Bundes abgeschlossen. Im Vorjahr war die
Bundespolizei von der Bundesanwaltschaft getrennt worden. Im Berichtsjahr erfolgte
die Trennung der beiden bisher bei der Bundespolizei angesiedelten Dienste präventive
Informationsbeschaffung und gerichtspolizeilichen Ermittlung. Für erstere wird in
Zukunft der Dienst für Analyse und Prävention, für letztere die Bundeskriminalpolizei
zuständig sein. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2000
HANS HIRTER
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Der Ständerat hiess die Revision des 1999 zwischen der Schweiz, Österreich und dem
Fürstentum Liechtenstein abgeschlossenen Vertrags über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit der Sicherheits- und Zollbehörden gut. Die Vorlage sieht zum einen
zusätzliche Instrumente zur Bekämpfung der Schwerkriminalität wie die präventive,
verdeckte Ermittlung und gemeinsame Einsatzformen vor. Zum anderen soll das
Bundesgesetz über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes so ergänzt werden,
dass die Schweiz zusammen mit den Vertragspartnern ein gemeinsames Polizei- und
Zollkooperationszentrum errichten kann. Da die Vertragsänderungen weder das
Verhältnis zwischen Bund und Kantonen tangiert, noch finanzielle Folgen mit sich
bringt, nahm die kleine Kammer die Vorlage einstimmig an. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.2013
NADJA ACKERMANN

Eine Motion Barthassat (cvp, GE), die den Bundesrat beauftragen wollte, mit den
Nachbarländern Verhandlungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Kampf gegen die Kriminalität aufzunehmen, wurde 2013 abgelehnt. Insbesondere sollte
die vermehrte Nutzung des Luftraumes Gegenstand dieser Verhandlungen sein. Stein
des Anstosses war bei diesem Vorstoss die steigende Anzahl Straftaten in Genf. Die
Motion konnte aber nicht überwiesen werden, da der Ständerat im Gegensatz zum
Nationalrat dem Antrag seiner Rechtskommission und des Bundesrates folgend das
Begehren ablehnte. 36

MOTION
DATUM: 11.09.2013
NADJA ACKERMANN

Ohne grosse Diskussion genehmigte die Bundesversammlung einen Vertrag über die
grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit mit Österreich und Liechtenstein.
Die Revision des seit 2001 in Kraft stehenden trilateralen Polizeivertrags wurde in der
Schlussabstimmung im Nationalrat mit 194 zu 1 Stimme und im Ständerat einstimmig zur
Ratifizierung freigegeben. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Für die Organisation und Finanzierung von grenznahen Kooperationszentren für Polizei
und Zoll können seit dem 1. August 2014 Vereinbarungen zwischen den Kantonen und
dem Bund abgeschlossen werden. Der Bundesrat beschloss, das in der
Frühjahrssession 2014 verabschiedete revidierte Bundesgesetz über die
kriminalpolizeilichen Zentralstellen des Bundes und gemeinsame Zentren für Polizei-
und Zollzusammenarbeit mit anderen Staaten (ZentG) noch im August 2014 in Kraft zu
setzen. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.04.2014
NADJA ACKERMANN
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